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in Süddeutschland
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JA
zu unseren 
fruchtbaren 
Böden

RICOKALK wirkt sich positiv auf Ihren Boden aus:
z.B. auf die Struktur, Fruchtbarkeit, biologische
Aktivität, Wasserführung, Durchlüftung sowie auf
den pH-Wert.

RICOKALK
Bei Abholung CHF 15.– / t*
Frankolieferung Schweiz CHF 31.– / t*

*+2,5% MWST, Mindestbestellmenge 24 t
Pro Tonne: ca. 540kg Kalk, 12kg Phosphat,
6kg Magnesium,110kg org.Substanz,
300kg Wasser

RICOTER Erdaufbereitung AG
3270 Aarberg 8502 Frauenfeld
Tel. 032 39163 00 Tel. 052 72240 88
Fax 032 39162 34 Fax 052 72240 42
www.ricoter.ch

EINE WOHLTAT
FÜRS LAND

Wie wir Ihr
Unternehmen
durchblicken!
RECHTS- & UNTERNEHMENS  BERATUNG

+ Gründungen, Umwandlungen,
 Liquidationen

+ Nachfolgelösungen, Aktionärbindungs-
verträge, Beteiligungsvereinbarungen

+ Unternehmensbewertungen
+ Finanz- und betriebswirtschaftliche

Beratung

Wir beraten Ihr Unternehmen mit
 Weitsicht und rechtlichem Durchblick.

AGRO-Treuhand Region Zürich AG, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, 052 355 01 10, www.atzuerich.ch
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ALTERNATIVE ANSÄTZE ZUR LÖSUNG DES MILCHMARKTPROBLEMS

Gedanken zum Milchmarkt aus Sicht eines Produzenten
Angenommen, es gibt kein saisonales 
Überschussventil bzw. Masshaltesys
tem:
 – Der Preisdruck Ende Winter wird an-

steigen, die Verbutterung wird zu-
nehmen, die Butterlager werden sich 
füllen.

 – Durchhalteparolen und Eigeninter-
essen der meisten Produzenten (vgl. 
«Hamsterradkonflikt») werden dazu 
führen, dass die Produktionskapazi-
tät hoch bleibt und im Sommer kei - 
ne Entspannung eintritt.

 – Damit liefern wir Produzenten 
einmal mehr den Hauptgrund, um 
den Milchpreis nicht oder nur zö-
gerlich und spät nach oben anzu-
passen.

Angenommen, die Schoggigesetzgel
der werden in Zukunft so verteilt, wie 
in der Vernehmlassung des Bundesra
tes zur Änderung des Schoggigesetzes 
vorgesehen:

 – Statt wie bisher 6 Prozent der Milch-
menge über eine Exportsubventio-
nierung des Verarbeiters würden neu 
100 Prozent der Milchmenge direkt 
beim Landwirt in Form einer Direkt-
zahlung gestützt. Dies hätte unwei-

gerlich von heute auf morgen einen 
Preisdruck auf die gesamte Milch-
menge zur Folge, weil jeder Erst-
milchkäufer weiss, dass der Landwirt 
3 Rp./kg zusätzliche Direktzahlun-
gen bekommt, die er nicht mehr am 

Markt holen muss. Mit grösster Si-
cherheit würden diese Beiträge um-
gehend wieder abgezogen und zur 
weiteren Gewinnoptimierung der 
Händler und Verarbeiter dienen. 
Die zusätzlichen Direktzahlungen 
wären also für den Produzenten ver-
loren. 

Angenommen, der aktive Veredlungs
verkehr würde so vereinfacht, wie in 
der Vernehmlassung des Bundesrates 
zur Änderung des Schoggigesetzes 
vorgesehen:

 – Jedes Schweizer Milchprodukt, das 
in den Export geht und nicht unter 
Swissness läuft (kein Schweizerkreuz 
auf der Verpackung hat), würde mit 
ausländischer Milch hergestellt, denn 
der Verarbeiter müsste kein Gesuch 
mehr stellen, um dafür Milch zu im-
portieren, weil generell der Rohstoff-
preisnachteil zum Ausland nicht 
mehr ausgeglichen wird. Dies ent-

spräche einer partiellen Öffnung der 
weissen Linie. Damit sinkt die Moti-
vation, künftig möglichst alle Export-
produkte mit dem Schweizer Kreuz 
auszuloben.

 – Die betroffene Milchmenge ist mir 
nicht bekannt, jedoch dürfte es sich 
um einen Prozentsatz im tiefen zwei-
stelligen Prozent-Bereich handeln. 
Was dies für den Inlandmarkt be-
deutet, ist schwer abzuschätzen, je-
denfalls wäre eine weitere Milch-
preissenkung die logische Folge.

Angenommen, die BOM glaubt nach 
wie vor an die Segmentierung als 
Grundlage für die Etablierung eines 
Marktgleichgewichts und trifft sonst 
keine Massnahmen, wie das seit 2009 
der Fall ist.
 – Der A-Preis wird symbolisch hoch 

gehalten, bezahlt wird er selten.

BE R ATE R ECK E

Familienglück – nur noch die Versicherung
Die Vorfreude ist gross, die Namen sind ge-
funden, das Zimmer ist bestückt und auch 
der Kleiderschrank beginnt sich zu füllen. Nur 
um das Thema Versicherungen hat man sich 
noch wenig gekümmert. Hierbei einige Über-
legungen zu diesem Thema.

Krankenkasse Grundversicherung
Die Grundversicherung ist in der Schweiz ob-
ligatorisch und übernimmt die meisten Hei-
lungskosten infolge Unfall und Krankheit. Viele 
Krankenversicherer gewähren ab dem dritten 
Kind einen grosszügigen Rabatt. Kosten für 
Zahnstellungskorrekteren, alternative Behand-
lungsmethoden oder für Transport- und Ret-
tungseinsätze sind in der Grundversicherung 
nur mangelhaft versichert. Dafür sind Zusatz-
versicherungen sinnvoll.

Zusatzversicherung
Die auf dem Markt angebotenen Zusatzversi-
cherungen sind schwer zu überblicken. Wir 
empfehlen, sich bei der Auswahl auf kosten-
intensive Punkte zu konzentrieren. Ob für Bril-
lengläser CHF 100.– oder CHF 200.– pro Jahr 

entschädigt wird, ist kein massgebender Un-
terschied. Hingegen ist es ein Unterschied, 
ob Zahnstellungskorrekturen zu null oder zu 
75 Prozent übernommen werden. Im Falle von 
mehreren Kindern mit Zahnspangen kann wo-
möglich plötzlich nur noch der Zahnarzt in die 
Ferien. Wer sich für die alternative Medizin 
interessiert, sollte auch auf diese Leistungen 
achten. Sinnvolle Zusatzversicherungen bezah-
len auch Kosten für Transport- und Rettungs-
einsätze (min. CHF 20 000.–), Hilfsmittel oder 
nicht kassenpflichtige Medikamente. Die meis-
ten Zusatzversicherungen können vorgeburt-
lich und somit ohne Gesundheitsprüfung ab-
geschossen werden.

Spitalabteilung bei stationären 
Behandlungen
Seit der Einführung der Fallpauschalen im 
Jahr 2012 hat die Zusatzversicherung «allge-
meine Abteilung ganze Schweiz» etwas an 
Bedeutung verloren. Die Grundversicherung 
bezahlt z.B. für den Fall «Blinddarmoperation» 
einen pauschalen Betrag gemäss Wohnkan-
ton. Somit trägt man die allfällige Differenz 

selbst, wenn das ausserkantonale Spital hö-
here Fallpauschalen/Referenztarife hat als die 
Spitäler im Wohnkanton. Wer die Chance auf 
eine bestmögliche Behandlung im Fall der Fälle 
erhöhen möchte, entscheidet sich für eine 
Spitalzusatzversicherung «Halbprivat» oder 
«Privat». Gute Alternativen dazu sind SWICH-
Modelle. Bei diesen Spitalversicherungen kann 
man sich beim Spitaleinritt für eine «bessere» 
Abteilung entscheiden und muss dafür einen 
Selbstbehalt tragen. Je nach Leiden bezahlt 
man aber diesen Selbstbehalt sehr gerne. Bei 
den meisten Gesellschaften sind Spitalzusatz-
versicherungen Halbprivat oder Privat erst 
nach der Geburt mit Gesundheitsprüfung ab-
schliessbar.

Invalidität – Kapitalversicherung 
oder Invalidenrenten
Wir haben viel über die Heilungskosten ge-
sprochen. Leider ist es auch so, dass Geburts-
gebrechen, Krankheiten und Unfälle womög-
lich verhindern, je richtig arbeiten zu können. 
Für Geburts- und Frühbehinderte bezahlt die 
staatliche Invalidenversicherung ab der Voll-

endung des 18. Altersjahrs eine IV-Rente von 
CHF 1567.– pro Monat. Dazu kommen allen-
falls noch die Ergänzungsleistungen und Hilf-
losenentschädigungen. Diese Zusatzleistungen 
verhelfen aber kaum zu Spielraum im Haus-
haltsbudget. Vor diesem Hintergrund sind die 
Prämien für Invaliditätsversicherungen gut 
investiert. Für CHF 170.– pro Jahr ist ein IV-
Kaptail infolge Krankheit und Unfall von CHF 
200 000 versicherbar. 

Prüfen Sie nun Ihre Autoversicherungen, 
wie teuer ist dort die Teilkaskoversicherung? 
Und wie viel Wert hat Ihr Auto? Sparen Sie 
lieber bei der Autoversicherung. 

Man kann auch eine Risiko- und Sparver-
sicherung für die Kinder abschliessen. Statt 
eines einmaligen IV-Kapitals ist dann eine IV-
Rente und ein bestimmtes Sparziel versichert. 
Je nach versicherter Leistung variieren die 
Prämien bei diesen Lösungen stark.

Leider sind Versicherungen infolge Invali-
dität bei den wenigsten Gesellschaften vor-
geburtlich abschliessbar. Die Gesellschaften 
wollen wissen, wie es mit der Gesundheit des 
Kindes steht bevor sie einen Vertrag einge-

hen. Generell sind folgende Punkte bei Mutter-
schaft bezüglich Versicherungen zu prüfen:

 – Nur Zusatzversicherungen abschliessen, 
die Unfall und Krankheit gleich behandeln.

 – Für die Bäuerinnen bei einen AHV-Lohn 
abrechnen (Mutterschaftsentschädigung).

 – Eine vorgeburtliche Anmeldung bei der 
Krankenkasse machen. Diese Massnah-
me ist insbesondere für die Zusatzversi-
cherungen von grosser Bedeutung.

 – Überprüfen Sie, ob Sie selbst als Eltern 
bei Tod oder Invalidität genügend versi-
chert sind. Besonders bei der Familien-
gründung entstehen zwischen den Eltern 
neue Abhängigkeiten.

 – Nach der Niederkunft das Kind mit Ge-
burtsdatum und Namen bei der Kranken-
kasse anmelden.

 – Nach der Niederkunft die Anmeldung der 
Mutterschaftsentschädigung und allfälli-
ger Taggeldentschädigungen vornehmen.

ZBV Versicherungen: Lukas Wyss,  
Pirmin Schwizer, Urs Wernli,  
Tel. 044 217 77 50 –

Fortsetzung auf Seite 2

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns haben Sie 

das richtige Taggeld: 

AGRI-revenu!
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Andreas Buri, Milchproduzent und Mit glied der Arbeitsgruppe Milch des ZBV.




